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An alle Mitglieder und  
Ehrenmitglieder 
des SSV Samswegen 1884 e. V. 

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:  

  
Unser Zeichen:  

Ansprechpartner: Alexandra Cop 
Abteilung:  

E-Mail: alexandra.cop 
@ssv-samswegen.de 

Telefon: 039202 / 50 156 

 03.01.2025 
 
 
Mitgliederversammlung 
am 17.01.2025 
um 19:00 Uhr 
Ort: Turnhalle Samswegen 

Tagesordnung 

1. Eröffnung und Begrüßung sowie Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung sowie der 

Beschlussfähigkeit (§ 13 der Satzung) 

2. Bekanntgabe und Genehmigung der Tagesordnung 

3. Gedenken und Ehrungen 

4. Bericht der Vorsitzenden und der Abteilungsleiter 

5. Bericht der Kassenwartin 

6. Aussprache zu den Berichten 

7. Bericht der Kassenprüfer 

8. Beschlussvorlage 01/MV/2025: Satzungsänderung 

9. Beschlussvorlage 02/MV/2025: Mitgliedsbeiträge 

10. Beschlussvorlage 03/MV/2025: Arbeitseinsätze 

11. Bestimmung der Wahlkommission 

12. Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten (Vorstand und Kassenprüfung) 

13. Wahlhandlung 

14. Sonstiges 

15. Schlusswort der/des neuen Vorsitzenden 

Mit sportlichem Gruß 

 

 

 Alexandra Cop 

Vorsitzende  

Anlagen 
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Beschlussvorlage 01/ MV/ 2025–Satzungsänderung §12 
Erläuterung  
 
Mit dem Ausscheiden unseres langjährigen Mitgliedes und stellvertretenden 

Vorsitzenden Hans-Jürgen Wunderlich ist unser in der Satzung festgelegter Ort zur 

Information der Mitglieder nicht mehr nutzbar. Deshalb muss die Satzung im § 12 

verändert werden. Bisher ist folgender Wortlaut formuliert: 
 § 12 

Einberufung von Mitgliederversammlungen 
Die Einberufung von Mitgliederversammlungen erfolgt durch Veröffentlichung der Tagesordnung und 
der Anträge im INFO-Kasten des Vereins in Breite Straße 44, Ortsteil Samswegen und auf der 
Homepage des Vereins. 
Zwischen dem Tag der Veröffentlichung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von 
mindestens 14 Tagen liegen. 
Anträge auf Satzungsänderung müssen unter Benennung der abzuändernden Vorschrift schriftlich 
mitgeteilt werden. 
 
 
Begründung 
 
Der Vorstand sieht die Veröffentlichung als notwendig an und zukünftig soll zur 
Mitgliederversammlung auf der Homepage informiert werden. 
 
Beschlussentwurf 
 
Die Mitgliederversammlung beschließt, die Satzung im § 12 wie folgt zu ändern: 
Die Einberufung von Mitgliederversammlungen erfolgt durch Veröffentlichung der Tagesordnung und 
der Anträge auf der Homepage des Vereins. 
Zwischen dem Tag der Veröffentlichung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von 
mindestens 14 Tagen liegen. 
Anträge auf Satzungsänderung müssen unter Benennung der abzuändernden Vorschrift schriftlich 
mitgeteilt werden. 
 
 
Beschlussfassung  
 
Die Mitgliederversammlung beschließt die Beantragung der Fördermittel gemäß 
Beschlussentwurf bei ………. stimmberechtigten Mitgliedern: 
 
Ja-Stimmen:    …… 
 
Nein-Stimmen:   …… 
 
Stimmenthaltungen:  …… 
 
Beschluss angenommen:  Ja/Nein  (Nichtzutreffendes streichen) 
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Beschlussvorlage 02/ MV/ 2025–Mitgliedsbeiträge 
Erläuterung  
 
Die letzte Erhöhung der Mitgliedsbeiträge aus dem Jahr 2016 muss nach den 
Erhöhungen der Beiträge der Verbände in den letzten Jahren sowie im aktuellen 
Sportjahr durch den Landessportbund Sachsen-Anhalt und die inflationsbedingten 
Teuerungen des Betriebs der Anlage und der Kosten für Ausstattung angepasst 
werden. Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen sollen den Sportbetrieb sichern. Dies 
ist nach Auffassung des Vorstandes mit den derzeitigen Beiträgen nicht mehr möglich.  
 
Begründung 
 
Die Mitgliedbeiträge decken nicht mehr vollumfänglich die Fixkosten. Die Abgaben an 
Landessportbund und Fachverbände sind gestiegen und die Durchführung des 
Sportbetriebes ist nicht mehr kostendeckend möglich. 
Zur Finanzierung der künftig höheren Abgaben an die Verbände und Sportbünde ist 
es notwendig, die Beiträge ab dem 01.07.2025 anzupassen. Gemäß § 7 Abs. 3 der 
Satzung des SSV Samswegen 1884 e. V. vom 25.03.15 sind die Mitglieder zur 
Entrichtung von Jahresbeiträgen verpflichtet.  
In der Vorstandssitzung am 28.11.2024 wurde folgende Beitragsgestaltung 
beschlossen und für die Mitgliederversammlung vorgeschlagen:  
 
  
Erwachsene:  130,00 €/Jahr  
Erwachsene > 60:  80,00 €/Jahr  
Kinder < 18:  80,00 €/Jahr  

 
Familienermäßigung 
Nachlass für Kinder bei einem vollzahlenden Personensorgeberechtigten oder 
bei einem vollzahlenden Geschwisterkind: 
je 10,00 €/Kind (nur Kinder unter 18 J.) 

 
Beschlussentwurf 
 
Die Mitgliederversammlung beschließt, dass die Mitgliedsbeiträge wie vorgeschlagen 
angepasst werden. 
 
Beschlussfassung  
 
Die Mitgliederversammlung beschließt die Mitgliedsbeiträge gemäß 
Beschlussentwurf bei ………. stimmberechtigten Mitgliedern: 
 
Ja-Stimmen:    …… 
 
Nein-Stimmen:   …… 
 
Stimmenthaltungen:  …… 
 
Beschluss angenommen:  Ja/Nein  (Nichtzutreffendes streichen) 
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Beschlussvorlage 03/ MV/ 2025–Arbeitsstunden (Aufnahme in die Satzung) 
Erläuterung  
 
Mit Antrag von 16.12.2024 möchte die Abteilung Fußball die Aufnahme von 
Arbeitsstunden in die Vereinssatzung abstimmen lassen. 
Die Verpflichtung der Mitglieder zur Leistung von Arbeitsstunden zur Erhaltung der 
Sportanlage ist aus Sicht der Abteilung Fußball notwendig. 
 
Begründung 
 
Die Abteilung Fußball sieht die ehrenamtliche Tätigkeit jedes Mitgliedes im Rahmen 
von Arbeitseinsätzen als notwendig an, um die Sportanlage zu erhalten.  
Es ist zu klären, ob die Mitgliederversammlung eine Aufnahme von verbindlich zu 
leistenden Arbeitsstunden pro Sportjahr in der Satzung zustimmt.  
Der Vorschlag der Abteilung Fußball lautet wie folgt: 
Jedes Mitglied muss im Sportjahr 4 bis 5 Arbeitsstunden leisten 
Bei Nichtleistung ist eine Geldleistung statt der Arbeitsleistung möglich (10-15 € pro 
Stunde) – somit ergeben sich 40 bis 75 € pro Mitglied 
Es soll eine Möglichkeit des Ausschlusses von dieser Verpflichtung z. B. für Kinder 
geben. 
 
In der Vorstandssitzung am 28.11.2024 sprach sich der Vorstand mit 4 zu 1 Stimmen 
gegen eine Satzungsänderung aus. Arbeitseinsätze sind durch Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung oder auch der einzelnen Abteilungen möglich und müssen 
nicht zwingend als Satzungsänderung verankert werden. 
 
Beschlussentwurf 
 
Die Mitgliederversammlung beschließt, die Ableistung von Arbeitsstunden zur 
Erhaltung der Sportanlage wie aus der Diskussion entstanden. 
 
Beschlussfassung  
 
Die Mitgliederversammlung beschließt die Leistung von Arbeitsstunden gemäß 
Beschlussentwurf bei ………. stimmberechtigten Mitgliedern: 
 
Ja-Stimmen:    …… 
 
Nein-Stimmen:   …… 
 
Stimmenthaltungen:  …… 
 
Beschluss angenommen:  Ja/Nein  (Nichtzutreffendes streichen) 
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Kandidatenliste 

 

für den Vorstand kandidieren: 

 

Cop, Alexandra  

Hagemeier, Gina 

Hornig, Heiko 

Müller, Angelika 

 

Als Kassenprüfer kandidieren 

Bog, Max 

Kosel, Kerstin 

 

Interessenbekundungen einzelner Mitglieder zur Mitarbeit im Vorstand oder als 

Kassenprüfer können per mail an alexandra.cop@ssv-samswegen abgegeben 

werden. 

 

mailto:alexandra.cop@ssv-samswegen

